
24. Oktober 2007 empfiehlt, über eine Vielzahl von Ausnahmere-
gelungen nachzudenken. So sieht der veröffentlichte Präsidiums-
beschluss vor, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, wenn die
Nachrüstung des Fahrzeugs technisch nicht möglich ist. Übrigens
sollen Ausnahmegenehmigungen grundsätzlich nur auf maxi-
mal ein Jahr befristet erteilt werden. Eine nochmalige Verlänge-
rung ist nur möglich, wenn allgemeine sowie weitere besondere
Voraussetzungen vorliegen. 

Ausnahmen

Zu den regelmäßigen Ausnahmegründen zählen insbesondere
Fahrten zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen
Gütern, insbesondere die Belieferung des Lebensmitteleinzelhan-
dels, von Apotheken, von Altenheimen, Krankenhäusern und
ähnlichen öffentlichen Einrichtungen sowie von Wochen- und
Sondermärkten. Dazu kämen nach Empfehlungen des Deutschen

Städtetages auch Fahrten zur Versorgung der Bevölkerung mit 
lebensnotwendigen Dienstleistungen, insbesondere Fahrten zum
Erhalt und zur Reparatur betriebsnotwendiger, technischer Anla-
gen zur Behebung von Gebäudeschäden einschließlich der Besei-
tigung von Wasser-, Gas- und Elektroschäden sowie für soziale
und pflegerische Hilfsdienste.

Zu den Ausnahmefällen sollen aber auch Einzelfahrten aus
speziellen Anlässen wie z. B. Schwertransporte, Veranstaltun-
gen (z. B. Schausteller) oder auch die Überführung von Fahr-
zeugen mit Kurzzeitkennzeichen zählen. 

Last but not least können nach Vorliegen der allgemeinen 
Voraussetzungen Ausnahmegenehmigungen darüber hinaus
auch regelmäßig für Anwohner sowie Gewerbebetriebe mit Fir-
mensitz in der Umweltzone erteilt werden – wie gesagt, alles Emp-
fehlungen, die der Deutsche Städtetag seinen Mitgliedern bei 
der Umsetzung der Richtlinien für Umweltzonen an die Hand 
gegeben hat. Allerdings soll nicht unerwähnt bleiben, dass es

WARNSYSTEME. Akustische Rückfahrwarner erhöhen die 
Sicherheit, konnten sich bislang aber kaum am Markt durchset-
zen. Der Grund: Ihr Gepiepe nervt! Da die Warntöne zudem
schlecht zu orten sind, werden sie als nutzlose Lärmbelästigung
empfunden. Brigade hat dieses Problem durch seinen weltweit 
patentierten Rückfahrwarner  bbs-tek Backalarm gelöst. Sein neu-
artiger Warnton wird als Rauschen wahrgenommen und verebbt
schneller, sodass er außerhalb der Gefahrenzone kaum noch zu
hören ist. 

Selbst bei mehreren Fahrzeugen gleichzeitig ist der Warnton
eindeutig zuzuordnen. Die neueste Variante des bbs-tek Backwar-
ner passt sich automatisch an die Umgebungslautstärke an. In 
ruhigen Außenbereichen ist er leise und in der Nähe von 
Maschinen entsprechend deutlicher zu hören. Auch Kamerasyste-
me zur Rückraumüberwachung, eine Forderung vieler Berufs-

genossenschaften, gehören zum Angebot von Brigade, ebenso wie
das Radarsystem Backsense, das gefährdete Objekte im Bereich des
Fahrzeugs meldet und so quasi daran „erinnert“, in den Rückspie-
gel oder auf den Monitor zu sehen. Alles zusammen ergibt eine
dreifache Absicherung gegen Kollisionen.

Dezente Warnung
◗ bbs-tek Backalarm verzichtet auf schrille Töne

Flüstert, aber deutlich: Der neue Rückfahrwarner 
bbs-tek Backalarm von Brigade passt sich jetzt auch der
Lautstärke der Umgebung an. 
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